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Überblick

Bei der Wahl eines Elektroautos bzw. eines Plug-in-Hybridfahrzeugs als Dienstwagen profitieren sowohl 
Arbeitnehmer, die das Fahrzeug privat nutzen, als auch Arbeitgeber von steuerlichen Vorteilen. 

Die Fakten
	■ Reduzierte Versteuerung des geldwerten Vorteils
	■ Vergünstigung der Kilometerbesteuerung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte
	■ Unterschiedliche Regelungen für reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge
	■ Für alle Fahrzeuge, die zwischen dem 01.01.2019 und dem 31.12.2030 angeschafft oder geleast werden
	■ Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage

Die Kriterien

Reine Elektrofahrzeuge

■	 Private und geschäftliche Nutzung

■	 CO2-Emission: 0 g/km

Plug-in-Hybridfahrzeuge

■	 Private und geschäftliche Nutzung

■	 CO2-Emission: < 50 g/km1 

■	 Mindestreichweite (WLTP): 40 km1

(Erstzulassung ab 01.01.2022: 60 km, ab 01.01.2025: 80 km)

1 	 Ob die Kriterien erfüllt werden, lässt sich am einfachsten über den 
Fahrzeugkonfigurator des jeweiligen Herstellers herausfinden. 
Hierbei gilt es, auch die Sonderausstattung zu beachten, da diese 
sich insbesondere bei hohem Gewicht negativ auf die Grenzwerte 
auswirken kann.

Wichtiger Hinweis
	■ Bitte beachten Sie die veränderten Bedingungen für die 0,5-%-Versteuerung für Plug-in-Hybridfahrzeuge
	■ Die elektrische Mindestreichweite erhöht sich ab 2022 auf 60 km
	■ Wir empfehlen dringend, dies bei Fahrzeugbestellungen mit längerer Lieferzeit zu berücksichtigen
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Die Details
Elektrofahrzeuge  
bis 70.000 EUR

Plug-in-Hybrid-/ 
Elektrofahrzeuge  
ab 70.000 EUR

Verbrenner- 
fahrzeuge

Geldwerter Vorteil
1 % des geviertelten  
Bruttolistenpreises 

0,25 %

1 % des halbierten  
Bruttolistenpreises 

0,5 %

1 % des gesamten  
Bruttolistenpreises 

1 %
Entfernungskilometer  
zwischen Wohnung  
und Arbeitsstätte

0,03 % des geviertelten  
Bruttolistenpreises 

0,0075 %

0,03 % des halbierten  
Bruttolistenpreises 

0,015 %

0,03 % des gesamten  
Bruttolistenpreises

0,03 %

Beispielrechnung Elektroantrieb vs. Verbrennungsmotor2

� Tesla  
Model 3

Audi A4  
TSFI

Bruttolistenpreis  53.560,00 €  50.570,00 € 
Anzusetzender Bruttopreis zur Versteuerung  13.300,00 €  50.500,00 € 

1% Versteuerung der privaten Nutzung  133,00 €  505,00 € 

Fahrten Wohnung Arbeitsstätte (30 km)3  119,70 €  454,50 € 

Kosten Versteuerung und Verbeitragung geldwerter Vorteil   125,17 €  483,96 € 

Nettogehalt nach Abzug des geldwerten Vorteils2  2.699,56 €  2.340,77 € 

Monatlicher Vorteil  358,79 € 

Ersparnis im Jahr 4.305,48 €

Beispielrechnung Plug-in-Hybridantrieb vs. Verbrennungsmotor2

Kia Ceed 
SW PHEV

Kia Ceed   
SW Diesel

Bruttolistenpreis  36.190,00 €  29.090,00 € 
Anzusetzender Bruttopreis zur Versteuerung  18.000,00 €  29.000,00 € 

1% Versteuerung der privaten Nutzung  180,00 €  290,00 € 

Fahrten Wohnung Arbeitsstätte (30 km)3  162,00 €  261,00 € 

Kosten Versteuerung und Verbeitragung geldwerter Vorteil   169,24 €  273,75 € 

Nettogehalt nach Abzug des geldwerten Vorteils2  2.655,49 €  2.550,98 € 

Monatlicher Vorteil  104,51 € 

Ersparnis im Jahr 1.254,12 €
2	 Berechnungen auf Basis eines Mitarbeiters (m/w/d) mit einem monatlichen Bruttoverdienst von 4.800,00 € unter Berücksichtigung von Steuern 

und Sozialabgaben (Geburtsjahr 1986, Steuerklasse 1, kirchensteuerpflichtig, 1,3 % Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung, kinderlos, Dienst-
sitz außerhalb Sachsens) im Jahr 2021.  
Die Berechnungen dienen als Beispiel und können aufgrund der Steuerklasse etc. individuell variieren.

3	 Beispielrechnung: pauschal 0,03 % vom anzusetzenden Bruttolistenpreis

Kostenvergleich






